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Antrag des Regierungsrates vom 15. Januar 2020

5592
Beschluss des Kantonsrates
über die Bewilligung eines Objektkredits für Teile 
der baulichen Massnahmen zur Bereitstellung 
der Zeughäuser und über die Bewilligung der infolge 
Einräumung eines Baurechts an die Stadt Zürich 
entstehenden neuen Ausgabe
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 15. Januar
2020,

beschliesst:

I. In Umsetzung des Baurechtsvertrags vom 16. März 2016 wird
für Teile der baulichen Massnahmen zur Bereitstellung der Zeughäuser
für die künftige Nutzung durch die Stadt Zürich als Baurechtsnehmerin
ein Objektkredit von Fr. 30 000 000 zulasten der Erfolgsrechnung der
Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, be-
willigt.

II. Die Ausrichtung der einzelnen Teilzahlungen aus dem Objekt-
kredit erfolgt nach Massgabe der Vorgaben des Baurechtsvertrags. 

III. Zur Deckung des Einnahmeverzichts aus der Einräumung
des Baurechts zugunsten der Stadt Zürich wird ein Objektkredit von
Fr. 18 000 000 zulasten der Erfolgsrechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750,
Liegenschaften Verwaltungsvermögen, bewilligt.

IV. Die Bewilligung der Objektkredite gemäss Dispositiv I und III
steht unter dem Vorbehalt, dass die für das Zustandekommen des Bau-
rechtsvertrags vom 16. März 2016 massgebenden Bedingungen erfüllt
sind. Insbesondere hat die Stadt Zürich die erforderlichen Mittel (Ob-
jektkredit) für das von ihr auszuführende Bauprojekt noch zu bewilli-
gen.

V. Die Beschlüsse gemäss Dispositiv I und III unterstehen dem
fakultativen Referendum.
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VI. Veröffentlichung im Amtsblatt.

VII. Das dringliche Postulat KR-Nr.235/2019 betreffend Umsetzung
des Masterplans Kasernenareal wird als erledigt abgeschrieben.

VIII. Mitteilung an den Regierungsrat.

Weisung

1. Einleitung neue Vorlage

Anlässlich der Sitzung vom 14. Januar 2019 hat der Kantonsrat den
Antrag des Regierungsrates für die Bewilligung eines Objektkredits für
Teile der baulichen Massnahmen zur Bereitstellung der Zeughäuser
und für die Bewilligung der infolge Einräumung eines Baurechts an die
Stadt Zürich entstehenden neuen Ausgabe (Vorlage 5421) beraten und
einem Minderheitsantrag der vorberatenden Kommission zugestimmt.
Weil jedoch das erforderliche Quorum der Ausgabenbremse mit 89 Ja-
Stimmen (erforderlich waren 91) nicht erreicht wurde, war der Antrag
damit abgelehnt.

Im Rahmen der Beantwortung der dringlichen Anfrage KR-Nr. 136/
2019 betreffend Zukunft des Kasernenareals: Verkauf an Stadt oder
Neuauflage des Masterplans Kasernenareal? prüfte der Regierungsrat
die möglichen Varianten zur Umsetzung des Masterplans Kasernenareal
und kam zum Schluss, dass eine inhaltlich gleichlautende Neuauflage
der Vorlage 5421 die zeitlich am schnellsten umsetzbare Variante ist. 

Kantonsrätin Céline Widmer, Kantonsrat Cyrill von Planta und
Kantonsrätin Silvia Rigoni, Zürich, reichten am 8. Juli 2019 folgendes
dringliche Postulat ein (KR-Nr. 235/2019):

Der Regierungsrat wird gebeten, so rasch wie möglich dem Kan-
tonsrat eine Vorlage zur Umsetzung des Masterplans Kasernenareal
betreffend Zeughäuser und Kasernenwiese zu unterbreiten. Dabei soll
sowohl die Abgabe der Zeughäuser an die Stadt Zürich, als auch – ana-
log zur Vorlage 5421 – eine Vorlage für die Bewilligung eines Objekt-
kredits für die Instandsetzung der Zeughäuser und zur Einräumung des
Baurechts an die Stadt Zürich in Betracht gezogen werden.

Mit Beschluss Nr. 788/2019 erklärte sich der Regierungsrat bereit,
dieses dringliche Postulat entgegenzunehmen. Mit Beschluss vom 23. Sep-
tember 2019 überwies der Kantonsrat dieses dringliche Postulat dem
Regierungsrat zu Bericht und Antrag.
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Mit dem vorliegenden Antrag erfüllt der Regierungsrat das Anliegen
des Postulats, indem er dem Kantonsrat einen Antrag unterbreitet, der
inhaltlich der Vorlage 5421 entspricht. Die Stadt Zürich hat ihrerseits
die wesentlichen Beschlüsse dazu bereits gefasst (Beschluss des Stadt-
rates von Zürich vom 13. Juli 2016 und Beschluss des Gemeinderates
der Stadt Zürich vom 25. Oktober 2017).

2. Ausgangslage

Das Kasernenareal mit einer Fläche von rund 6,5ha befindet sich
im Eigentum des Kantons. Es ist planungsrechtlich nach der Bau- und
Zonenordnung der Stadt Zürich der Kernzone (Hochbauten) und der
Freihaltezone (Freiräume) zugewiesen. Die Gebäude stehen unter kan-
tonalem und eidgenössischem Denkmalschutz. Die Militär- und die Poli-
zeikaserne, Teile der Zeughäuser und ein Teil der ehemaligen Exerzier-
wiese werden heute hauptsächlich von der Sicherheitsdirektion genutzt.
Die nicht für hoheitliche Aufgaben genutzten Teile der Zeughäuser wer-
den derzeit vom Kanton zu unterschiedlichen Zwecken vermietet. Die
Kasernenwiese ist – soweit sie nicht für polizeiliche Aufgaben genutzt
wird – gestützt auf einen Gebrauchsleihevertrag der Stadt Zürich zur
Nutzung und Bewirtschaftung überlassen.

Auf den Zeitpunkt des Bezuges des Polizei- und Justizzentrums
Zürich wird das provisorische Polizeigefängnis aufgehoben und das
bisher genutzte Kasernenareal sowie dessen Gebäude (Militärkaserne,
Polizeikaserne, Zeughäuser) für eine andere Nutzung vollständig frei-
gegeben. Auf diesen Zeitpunkt hin soll ein Leerstand der Gebäude und
die damit dem Kanton entstehenden Kosten und Unwägbarkeiten ver-
mieden werden. Die Baudirektion hat deshalb zusammen mit dem Hoch-
baudepartement der Stadt Zürich frühzeitig damit begonnen, mögliche
neue Nutzungen für das Areal im Rahmen einer Gebietsplanung zu
prüfen. In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren, an dem auch
die kantonalen und städtischen Verwaltungsstellen beteiligt waren,
wurden die interessierte Bevölkerung sowie Verbände und Interessen-
gruppen aus Stadt und Kanton in diesen Prozess einbezogen. Das Er-
gebnis der gemeinsam von Kanton und Stadt Zürich durchgeführten
Gebietsentwicklung ist der Masterplan «Zukunft Kasernenareal Zürich»,
der als Grundlage für die zukünftige Nutzung des gesamten Kasernen-
areals dient. Die wesentlichen Elemente des Masterplans wurden im
Rahmen der Teilrevision 2016 des kantonalen Richtplans (Vorlage 5401a,
Kapitel 6.2.9 Kasernenareal, Zürich) am 28.Oktober 2019 durch den
Kantonsrat festgesetzt.
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3. Zustimmung zum Masterplan Zukunft Kasernenareal Zürich 
und zum Baurechtsvertrag 

Aufgrund der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens wurde eine Leit-
idee formuliert. Nach dieser Leitidee ist das Kasernenareal ein städti-
scher und regionaler Magnet mit Ausstrahlung über die Stadtgrenzen
hinaus und mit Quartierbezug – ein lebendiger, möglichst allen zugäng-
licher Arbeits-, Begegnungs- und Erholungsort. Bildungs- und Freizeit-
nutzungen, kleinere Gewerbebetriebe, kulturelle Nutzungen sowie Nut-
zungen mit sozialer Ausrichtung sollen das gesamte Areal prägen.
Zwischen- und temporäre Nutzungen sind erwünscht. Der Zeughaushof
und die Kasernenwiese sind vielseitig und ganzjährig nutzbare Freizeit-
orte und stadtteilverbindende Freiräume. Die Nutzung des Areals soll
nicht gewinnorientiert erfolgen. Die Nutzungen und der Betrieb auf dem
ganzen Kasernenareal orientieren sich an der Leitidee.

Gemäss den Erkenntnissen des Beteiligungsverfahren und der Mach-
barkeitsstudie ist es zweckmässig, das Areal der ehemaligen Militär-
anlage in drei Teile mit unterschiedlicher Ausrichtung aufzuteilen, wobei
sich die verschiedenen Teile zu einem sinnvollen Ganzen zusammen-
fügen sollen. Die Militärkaserne bleibt weiterhin kantonalen hoheit-
lichen Aufgaben erhalten. Die Nutzung der Militärkaserne durch das
Bildungszentrum für Erwachsene (BiZE) ist in Anbetracht der hervor-
ragenden verkehrlichen Erschliessung eine ideale Lösung. Dabei soll
das Erdgeschoss überwiegend für publikumsorientierte Nutzungen
(z.B. Gastronomie) geöffnet werden. Im Rahmen der Teilrevision 2015
des kantonalen Richtplans (Vorlage 5298a, Kapitel 6.3 Bildung und
Forschung, 6.3.2 Karteneinträge, b) Mittelschul- und Berufsbildung)
wurde für das BiZE die Standortverlagerung von Riesbach in die Militär-
kaserne auf dem Kasernenareal am 22. Oktober 2018 vom Kantonsrat
festgesetzt. Auf den Zeitpunkt des Bezuges des Polizei- und Justizzent-
rums Zürich ist auch die Polizeikaserne für eine andere Nutzung voll-
ständig freizugeben. Die zukünftige Nutzung der Polizeikaserne steht
noch nicht fest, sie hat jedoch der Leitidee und den Grundsätzen der
Gebietsplanung zu entsprechen. Bei einer Umnutzung der Polizeikaserne
wären gemäss ersten Schätzungen für Instandsetzung, Umbaukosten und
Umgebungsarbeiten rund Fr.30 000 000 aufzuwenden. Für die Zeug-
häuser hat sich aus dem bisherigen Planungsprozess ergeben, dass eher
kleinflächige, quartiernahe Nutzungen im Vordergrund stehen. Für alle
neu anzustrebenden Nutzungen gilt, dass ein schonender Umgang mit
der denkmalgeschützten Bausubstanz zu beachten ist. Die Kasernen-
wiese und der befestigte Platz hinter den Kasernengebäuden sollen,
nachdem der bisher polizeilich genutzte Teil freigegeben ist, für eine
Nutzung als zentraler Grünraum (Stadtpark) hergerichtet werden. Das
provisorische Polizeigefängnis wird nach Bezug des Polizei- und Justiz-
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zentrums abgebrochen. Ebenso kann die Umzäunung, die heute den
polizeilich genutzten Freiraum abtrennt, zu diesem Zeitpunkt entfernt
werden.

Das Kasernenareal hat für den Kanton und die Stadt Zürich in
mehrfacher Hinsicht eine grosse Bedeutung. Als identitätsstiftendes
Ensemble und mit einem Freiraum von beachtlicher Grösse erfüllt es
wichtige Funktionen einer vielfältigen und für alle Bevölkerungsgruppen
attraktiven Stadt. Das gemeinwohlorientierte Nutzungskonzept schafft
bewusst Gegensätze zu den im Umfeld ertragsstarken Nutzungen und
leistet damit einen sozialen Ausgleich im Quartier. Das Kasernenareal
soll zu einer ausgewogenen Stadtentwicklung beitragen, indem es viel-
fältig nutzbare Begegnungs- und Aufenthaltsräume schafft, die Lebendig-
keit und Individualität des Stadtquartiers stärkt und mit quartierorien-
tiertem Gewerbe, kulturellen und sozialen Angeboten sowie dem BiZE
die breite Bevölkerung anspricht. Die Stadt Zürich wird damit in ihren
hervorragenden Qualitäten als Wirtschafts-, Kultur-, Bildungs- und Krea-
tivstandort gestärkt. Aufgrund der zentralen Lage des Areals steht ein
Verkauf der nicht durch den Kanton benötigten Teile des Areals nicht
mehr zur Diskussion. Vielmehr ist das Ensemble langfristig als strate-
gische Reserve für den Kanton zu erhalten.

Nachdem sich aus dem Planungsprozess ergeben hat, dass für die
Zeughäuser seitens der kantonalen Verwaltung keine Raumbedürfnisse
bestehen, steht einer Abgabe des Areals an Dritte zur eigenständigen
Nutzung nichts entgegen. Mit der Abgabe dieser Flächen im Baurecht
an die Stadt Zürich ist insbesondere sichergestellt, dass der Masterplan
umgesetzt und das Zeughausareal in massvoller Weise, namentlich für
die Öffentlichkeit und die Quartierbevölkerung, zur Verfügung steht. 

Der Baurechtsvertrag zwischen Stadt und Kanton Zürich betref-
fend das Zeughausareal konnte am 16. März 2016 öffentlich beurkun-
det werden. Er sieht die Errichtung eines selbstständigen und dauern-
den Baurechts mit einer Laufzeit von 50 Jahren vor. Der jährliche
Baurechtszins beträgt Fr. 410 000; er beruht auf einem Landwert von
Fr. 16 400 000 und einem Zinssatz von 2,5%. Der Baurechtszins ist in
Anbetracht der vom Masterplan vorgegebenen Rahmenbedingungen,
insbesondere hinsichtlich der vorgesehenen Nutzungen und der Vor-
gaben zur Wirtschaftlichkeit, insgesamt als angemessen zu bezeichnen.
Weiter ist zu beachten, dass sich die Stadt Zürich bereit erklärt hat, zur
Umsetzung des Baurechtsvertrags zusätzlich zu den finanziellen Mitteln
des Kantons erhebliche eigene Mittel zur Bereitstellung der Gebäude
für die künftigen Nutzungen zur Verfügung zu stellen.

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 975/2016 dem Masterplan
Zukunft Kasernenareal Zürich vom Juli 2016 und dem Baurechtsver-
trag vom 16. März 2016 – unter dem Vorbehalt der Kreditbewilligun-
gen durch den Kantonsrat – zugestimmt.
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Der Stadtrat von Zürich hat mit Beschluss vom 13. Juli 2016 dem
Masterplan Zukunft Kasernenareal Zürich vom Juli 2016 zugestimmt.
Ebenfalls mit Beschluss vom 13. Juli 2016 hat er zuhanden des Gemein-
derates die Genehmigung des Baurechtsvertrags vom 16. März 2016 unter
Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates zum späteren Objekt-
kredit beantragt. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 hat der Gemeinde-
rat der Stadt Zürich dem Baurechtsvertrag zugestimmt und einen Pro-
jektierungskredit von Fr. 6 400 000 bewilligt. Gegen diesen Beschluss
wurde kein Referendum ergriffen.

4. Finanzierung

4.1 Beitrag für Teile der baulichen Massnahmen (Unterhaltsrückstand)

Die Zeughäuser weisen einen für heutige Verhältnisse unterdurch-
schnittlichen Ausbaustandard auf. Zudem wurden aufgrund der unkla-
ren Nutzungsaussichten in den letzten rund 40 Jahren nur die notwen-
digsten baulichen Massnahmen vorgenommen, weshalb die Gebäude
einen erheblichen Unterhaltsrückstand aufweisen. Die unter Mitwirkung
der Fachorgane von Stadt und Kanton erstellten baulichen Machbar-
keitsstudien gehen von Kosten für die Herrichtung der Gebäude zur
Aufnahme der künftigen Nutzungen gemäss Masterplan bei einem
mittleren Ausbaustandard von rund Fr. 55 000 000 aus. Der Kanton
verpflichtet sich mit dem Baurechtsvertrag, der Stadt Zürich gegen Vor-
lage der entsprechenden Abrechnungen in Abgeltung des aufgescho-
benen Unterhalts eine Kostenbeteiligung von höchstens Fr.30 000 000
zu leisten. Die jeweiligen Beiträge werden zweckgebunden und aus-
schliesslich für die baulichen Massnahmen zur Instandsetzung ausge-
richtet. Die weiteren erforderlichen Massnahmen zur Vorbereitung der
baurechtsbelasteten Fläche zur Aufnahme der gemäss Masterplan und
Baurechtsvertrag vorgesehenen Nutzung sowie die Herstellung der im
jeweiligen Zeitpunkt geltenden Normenkonformität der Gebäude
(«Investitionen») sind nicht beitragsberechtigt. Die Stadt Zürich hat
dem Kanton im Bauprojekt darzulegen, welche Kosten aus ihrer Sicht
auf die Instandsetzung und welche auf die Investitionen entfallen. Dies
erfolgt aufgrund des für das Bauprojekt dannzumal bestehenden Kos-
tenvoranschlags und der Abrechnungszusammenstellungen, die dem
Kanton als Grundeigentümer von der Stadt Zürich als Bauberechtigte
nach entsprechendem Projekt- und Ausführungsstand ausgehändigt
werden. Gestützt darauf stellt die Stadt Zürich dem Kanton jeweils bei
Erreichen eines Betrags von mindestens Fr. 5 000 000 eine rechnerisch
und materiell geprüfte Zwischenabrechnung zu. Wird der Betrag der
maximalen Kostenbeteiligung des Kantons erreicht, endet diese per
sofort und ohne Weiteres.
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Die Stadt Zürich hat dem Kanton jeweils bis spätestens zum 31. März
des laufenden Jahres, die für das Folgejahr vorgesehenen Beiträge des
Kantons für die baulichen Massnahmen zur Instandsetzung mitzuteilen
und darzulegen. Die entsprechenden Beiträge werden vom Kanton im
Budget des folgenden Jahres und im Konsolidierten Entwicklungs- und
Finanzplan (KEF) eingestellt.

Allfällige Beiträge von Denkmalpflegen des Bundes, des Kantons
oder der Stadt sowie von Dritten, die der Stadt Zürich als Bauberech-
tigte ausgerichtet werden, sind im Rahmen der Abrechnung der baulichen
Massnahmen auszuweisen. Dabei steht dem Kanton je die Hälfte der
unter diesem Teil ausgerichteten Beträge zu; sie sind an seine maximale
Kostenbeteiligung von Fr. 30 000 000 anzurechnen, sodass sich die Kos-
tenbeteiligung des Kantons im entsprechenden Umfang verringert. 

Das Zustandekommen des Baurechtsvertrags setzt die Erfüllung
verschiedener Bedingungen voraus, so insbesondere die rechtskräftige
Bewilligung der für das von der Stadt Zürich zu erarbeitende Baupro-
jekt erforderlichen finanziellen Mittel (ein Projektierungskredit über
Fr. 6 400 000 wurde am 25. Oktober 2017 vom Gemeinderat der Stadt
Zürich bewilligt) und die rechtskräftige Bewilligung der für das von der
Stadt Zürich auszuführende Bauprojekt erforderlichen finanziellen Mittel
(Objektkredit) durch die zuständigen Instanzen. Eine weitere Erfüllungs-
bedingung des Baurechtsvertrags ist das Vorliegen einer rechtskräftigen
Baubewilligung für das Bauprojekt der Stadt Zürich.

Es ist anzunehmen, dass die baulichen Massnahmen zur Instandset-
zung sowohl neue als auch gebundene Ausgaben enthalten. Als Voraus-
setzung für eine Ausscheidung von neuen und gebundenen Ausgaben
müssten sämtliche baulichen Massnahmen, welche die Stadt Zürich vor-
nehmen wird, zum Zeitpunkt des Ausgabenbeschlusses bereits bekannt
sein. Da dies nicht der Fall ist, ist bei den höchstens Fr.30 000 000 für
den Unterhaltsrückstand im Zweifelsfall von einer neuen Ausgabe aus-
zugehen. 

Die Bewilligung der Ausgabe für den Unterhaltsrückstand von
Fr. 30 000 000 hat somit als neue Ausgabe im Sinne der §§ 36 lit. a und
37 Abs. 1 des Gesetzes über Controlling und Rechnungslegung (CRG,
LS 611) in Verbindung mit Art. 56 Abs. 2 lit. a der Kantonsverfassung
(KV, LS 101) mit Zustimmung der Mehrheit aller Mitglieder des Kan-
tonsrates zu erfolgen.

4.2 Einnahmenverzicht 

Der Masterplan Zukunft Kasernenareal Zürich enthält Vorgaben
hinsichtlich der künftigen Nutzung des Areals. Das Zeughausareal soll
im Baurecht an die Stadt Zürich abgegeben werden. Weiter sieht der



8

Masterplan vor, dass das Areal nicht gewinnorientiert geführt werden
soll. Zudem bietet er die einmalige Gelegenheit, für die Entwicklung
des Areals an die Geschichte und die Identität des Ortes anzuknüpfen.
Auch ist die historische Bausubstanz zu erhalten und erfordert einen
sorgfältigen Umgang. Aus diesen Gründen ist eine am Markt ausge-
richtete Vermietung und damit die Erzielung eines der Lage und des
Potenzials des Zeughausareals im Herzen der Stadt Zürich entspre-
chenden, marktkonformen Baurechtszinses nicht möglich. Eine andere
Baurechtsnehmerin oder ein anderer Baurechtsnehmer als die Stadt
Zürich ist damit ausgeschlossen. 

Diese Rahmenbedingungen haben zur Folge, dass zwischen dem
aufgrund der Vorgaben des Masterplans mit der Stadt Zürich ausge-
handelten und einem von einem Dritten ohne diese Vorgaben zu ent-
richtenden Baurechtszins über die gesamte Laufzeit des Baurechtsver-
trags eine Differenz besteht. Aufgrund der genannten Vorgaben und der
sich daraus ergebenden mangelnden Möglichkeit des Kantons, einen
wirtschaftlicheren Vertrag mit einem Dritten zu schliessen, kann diese
Differenz lediglich auf groben Schätzungen beruhen. Sie wurde auf der
Grundlage eines theoretischen Ertragspotenzials ohne die Vorgaben des
Masterplans sowie weiterer marktkonformer Annahmen berechnet. Für
die Schätzung wurden die unterschiedlichen Vorgaben bezüglich des
Beitrags an den aufgeschobenen Unterhalt, der Erträge aus den Bau-
rechtszinsen sowie der am Ende der Vertragsdauer anfallenden Heim-
fallentschädigung berücksichtigt. Die Berechnung wurde über 50 Jahre
simuliert und mittels des Barwertverfahrens auf den heutigen Zeitpunkt
abgezinst. Diese Berechnung ergab eine Differenz von Fr. 18 000 000.
Bei diesem Differenzbetrag handelt es sich ausdrücklich um eine grobe
Schätzung, die mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist.

Finanzrechtlich stellt dieser Differenzbetrag einen Einnahmenver-
zicht dar. Dieser ist gemäss § 29 Abs. 1 lit. e der Finanzcontrollingver-
ordnung (FCV, LS 611.2) in Verbindung mit § 34 CRG als Ausgabe zu
qualifizieren. Mit Blick auf die seit Langem geführten Diskussionen und
die zahlreichen möglichen Varianten der Umsetzung besteht insbeson-
dere hinsichtlich des Zeitpunktes der Ausgabe eine erhebliche Hand-
lungsfreiheit, weshalb der Einnahmenverzicht als neue, einmalige Aus-
gabe zu qualifizieren ist (§ 37 Abs. 1 CRG). Ausgaben von mehr als
Fr.6 000 000 unterstehen dem fakultativen Referendum (Art. 33 Abs. 1
lit. d Ziff. 1 KV). 

Der Einnahmeverzicht führt zu keinem Mittelabfluss für den Kanton.
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4.3 Wertberichtigung

Der Baurechtsvertrag sowie die am 28. Oktober 2019 festgesetzte
Teilrevision 2016 des kantonalen Richtplans (Vorlage 5401a, Kapitel 6.2.9
Kasernenareal, Zürich) stellen eine Belastung und damit eine Wert-
minderung der Liegenschaft dar. Deshalb muss spätestens nach Geneh-
migung des Baurechtsvertrags und des Einnahmenverzichts eine Wert-
berichtigung durch die Baudirektion vorgenommen werden. 

Für die Baurechtsverhandlungen mit der Stadt Zürich wurde für das
Zeughausareal von einem Buchwert von Fr.53 000 000 ausgegangen.
Aufgrund der Vorgaben des Masterplans, wonach das Areal nicht gewinn-
orientiert zu führen ist, und der Haltung der Stadt Zürich, dass eine
kostenneutrale Bewirtschaftung möglich sein solle, legten die Parteien
den Baurechtsvertragsverhandlungen den genannten Landpreis von
Fr.16 400 000 zugrunde. Entsprechend erfordert der Abschluss des
Baurechtsvertrags für den Kanton eine Abwertung des Landwerts um
Fr.36 600 000. Die sich auf dem Zeughausareal befindlichen Gebäude
weisen voraussichtlich einen Buchwert von Fr.3 664 015 aus (Stand
31.Dezember 2019). Diese gehen gemäss Baurechtsvertrag entschädi-
gungslos ins Eigentum der Stadt Zürich über, was eine Abschreibung der
Gebäude zur Folge hat. Aus diesen Gründen muss nach Genehmigung
des Baurechtsvertrags und des Einnahmenverzichts eine Wertberichti-
gung durch die Baudirektion vorgenommen werden.

Das im Baurecht abgegebene Zeughausareal wird auch nach der
Wertberichtigung weiterhin im Verwaltungsvermögen geführt, da mit der
vergünstigten Abgabe an die Stadt Zürich ein öffentliches Interesse
verfolgt wird.

5. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, einen Objektkredit
von Fr.30 000 000 für Teile der baulichen Massnahmen zur Bereitstel-
lung der Zeughäuser für die künftige Nutzung durch die Stadt Zürich
zu bewilligen. Im Weiteren beantragt der Regierungsrat dem Kantons-
rat, zur Deckung des Einnahmeverzichts aus der Einräumung eines Bau-
rechts zugunsten der Stadt Zürich einen Objektkredit von Fr.18 000 000
zu bewilligen.
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Demzufolge beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, das dring-
liche Postulat KR-Nr. 235/2019 als erledigt abzuschreiben.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Carmen Walker Späh Kathrin Arioli


